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Open-House-Verfahren

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Anfang März 2020 durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
verschaffte Überblick über den Bedarf an Persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) bildete den Ausgangspunkt für die im März 2020 eingeleitete zentrale 
Beschaffung. Laut der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/23045 ist das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) im April 2020 auf die 
Ressorts zugegangen, um angesichts des hochdynamischen Pandemieverlaufes 
den Bedarf bis 2021 zu ermitteln, was die Grundlage für die Zuweisung und 
Verteilung der PSA innerhalb des Bundes durch das Technische Hilfswerk bil-
dete.

Es gibt verschiedene Beschaffungswege, jedoch hat das BMG ein zeitlich be-
grenztes Open-House-Verfahren (OHV) eingeleitet. Dieses hat jedem Unter-
nehmen, das die vorgegebenen Vertragsbedingungen akzeptierte, den An-
spruch auf einen Vertragsschluss vermittelt. Hierdurch sollte ein schnellstmög-
licher Abschluss des Verfahrens erreicht werden. Angebote hierzu konnten auf 
einer Vergabeplattform von Ende März bis zum 8. April 2020 eingereicht wer-
den. Die Folge war, dass das BMG daraufhin sehr viele Angebote und folglich 
auch Masken erhielt. Im OHV kann es auch, wie geschehen, passieren, dass 
mehr Verträge geschlossen werden, als Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 
Vorliegend geht es um ca. 6,4 Mrd. Euro, eigentlich stehen aber nur ca. 
1,2 Mrd. Euro Haushaltsmittel zur Verfügung (Das Erste, 17. September 2020, 
Masken-Debakel). Laut Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
auf Bundestagsdrucksache 19/23045 wurden 738 Zuschläge an 535 Vertrags-
partner erteilt. Hiervon hätten 371 ihre Verträge „vollständig bzw. teilweise er-
füllt“. Nach unserem jetzigen Kenntnisstand erkennt der Bund nur bei ledig-
lich 400 der 738 geschlossenen Verträge seine Zahlungspflicht an.

Bezüglich der Preisfestsetzung im OHV wurden laut der Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestagsdruck-
sache 19/23045 auch die auf dem Markt gehandelten Preise zugrunde gelegt. 
Den Preisen des OHV habe die Prognose zugrunde gelegen, dass es im Wett-
bewerb um weltweit verfügbare PSA und die zum damaligen Zeitpunkt weit-
gehend ausgeschöpften Markt- und Logistikkapazitäten zu einem erfolg-
reichen Ergebnis kommen würde. Der durchschnittlich ermittelte Marktpreis 

Deutscher Bundestag Drucksache 19/25946
19. Wahlperiode 18.01.2021

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Gesundheit
vom 15. Januar 2021 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



von FFP2-Masken hätte am Tag der Stichprobe bei 6,35 Euro netto und damit 
deutlich über dem festgesetzten Preis im OHV gelegen (vgl. die Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 
19/23045). Die aufgeführten Zahlen der erteilten Zuschläge zeigen jedoch, 
dass die Lieferanten offenbar sehr gute Preise erzielt haben. Nach aktuellen 
Erkenntnissen betrugen die Gewinnmargen bis zu 2,60 Euro je Maske, wes-
halb die Bestellmengen in die Milliarden gingen (Bundesministerium für Ge-
sundheit, 31. Juli 2020, Fragen und Antworten zur Beschaffung und Qualitäts-
sicherung von Schutzausrüstung in der COVID-19-Pandemie).

Mehrere durch das Open-House-Verfahren entstandene Probleme endeten 
nunmehr in Prozessen gegen das BMG vor dem Landgericht Bonn.

Nunmehr weigert sich das Bundesministerium für Gesundheit, offene Rech-
nungen zu bezahlen. Es beruft sich auf die mangelnde Qualität der Masken, 
während die Unternehmer kritisieren, dass sie keine Möglichkeiten gehabt 
hätten, Prüfberichte durchzuführen.

 1. Gibt es neue Erkenntnisse bezüglich des durchschnittlich ermittelten 
Marktpreises von OP-, FFP2- und FFP3-Masken im Verhältnis zum fest-
gesetzten Preis im OHV?

Nein. Im Übrigen wird hierzu auf die Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Fraktion der FDP „Beschaffungsvorhaben von persönlicher 
Schutzausrüstung durch das Bundesministerium für Gesundheit“ auf Bundes-
tagsdrucksache 19/23045 verwiesen.

 2. Wie rechtfertigt die Bundesregierung die Tatsache, dass Summen für die 
Beschaffung von Schutzkleidung ausgegeben wurden, welche über dem 
Haushaltsbudget liegen, zur Pandemieeindämmung nach Ansicht der 
Fragesteller jedoch nicht nötig waren?

Die Aussage in der Vorbemerkung der Fragesteller, dass mehr Verträge ge-
schlossen worden seien, als Haushaltsmittel zur Verfügung standen, und die in 
der Frage genannte Behauptung, es seien Summen ausgegeben worden, die 
über dem Haushaltsbudget lagen, sind unzutreffend.
Im Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2020 vom 14. Juli 2020 ist der Ansatz 
beim Haushaltstitel „Zuschüsse zur Bekämpfung des Ausbruchs des neuen 
Coronavirus“ (Kapitel 1503, Titel 684 03) auf 9,1 Mrd. Euro festgesetzt wor-
den. Darin sind die Ausgaben für die Beschaffung von persönlicher Schutzaus-
rüstung enthalten.

 3. Wie hoch ist die absolute Anzahl durchgeführter Spenden überzähliger 
PSA unter anderem an Spanien, Italien, Kroatien, Serbien und Monte-
negro nach dem Kenntnisstand der Bundesregierung?

Die Bundesregierung hat in fünf Fällen persönliche Schutzausrüstung, die vom 
Bundesministerium für Gesundheit beschafft wurde, unentgeltlich ins Ausland 
bzw. an multilaterale Organisationen abgegeben.
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 4. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung bezüglich der Möglichkeit, 
überzählige Masken für Pflegeeinrichtungen oder für Hilfeersuchen im 
Rahmen der multilateralen Zusammenarbeit zur Verfügung zu stellen?

Die durch die Bundesregierung beschafften Masken wurden und werden ent-
sprechend dem Bedarf für den deutschen Gesundheitssektor verwendet. Zudem 
wurden im Zuge der aktuellen Krisensituationen als ergänzende Unterstützung 
Masken an Pflegeeinrichtungen in Deutschland oder bei begründeten dringen-
den Hilfeersuchen im Rahmen der partnerschaftlichen-multilateralen Zusam-
menarbeit Organisationen und Ländern zur Verfügung gestellt. Im Übrigen 
wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.

 5. Hat die Bundesregierung Kenntnis von den Vorwürfen, die Unternehmer 
hätten keine Prüfberichte zu Gesicht bekommen?

Wenn ja, wie sind diese zu rechtfertigen?

Soweit Masken aus Qualitätsgründen nicht abgenommen wurden, wurden dem 
jeweiligen Unternehmen die entsprechenden Prüfberichte grundsätzlich zur 
Verfügung gestellt.

 6. Wie erklärt die Bundesregierung die Tatsache, dass so viele nicht ge-
leistete Zahlungen durch das Bundesministerium für Gesundheit vor dem 
Landgericht Bonn anhängig sind?

Masken, die nicht den qualitativen Anforderungen entsprechen, wurden nicht 
vergütet. Im Übrigen entziehen sich die Motive der jeweiligen Kläger der 
Kenntnis der Bundesregierung.

 7. Bestreitet die Bundesregierung, dass von vornherein eine Kollision zwi-
schen den verfügbaren Haushaltsmitteln und dem Open-House-Verfahren 
absehbar war?

Eine behauptete „Kollision“ zwischen verfügbaren und benötigten Haushalts-
mitteln gab es nicht. Die Bundesregierung hat zu jedem Zeitpunkt des Ver-
fahrens Haushaltsmittel in dem Umfang vorgesehen, wie für die möglichen 
OHV-Vertragsvolumina hätten benötigt werden können. Die Kosten für das 
OHV waren so kalkuliert, dass die verfügbaren Haushaltsmittel nicht über-
schritten werden konnten. Im Übrigen wird auf die Antwort auf Frage 2 ver-
wiesen.

 8. Wie rechtfertigt die Bundesregierung, dass Auszahlungsverzögerungen 
mit einem hohen Arbeitsaufwand aufgrund einer dreistufigen Qualitäts-
sicherung begründet werden, während gleichzeitig eine Bezahlung inner-
halb von sieben Tagen nach Rechnungsstellung im OHV zugesichert 
wurde?

Die Sicherstellung der Qualität der Masken und damit der Gesundheit der 
Nutzerinnen und Nutzer im Gesundheitssektor hat für die Bundesregierung 
oberste Priorität. Zugleich war es Ziel, sachlich richtige Rechnungen schnellst-
möglich zu bearbeiten und die Zahlungen anzuweisen.
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 9. Wie erklärt die Bundesregierung, dass Bund und Länder unabgesprochen 
zu Beginn der Krise parallel Schutzausrüstungen beschafft haben, womit 
sich der Staat damit in Wettbewerb zu sich selbst gebracht hat?

Wie will die Bundesregierung ein solches Vorgehen bei etwaigen zukünf-
tigen Krisen verhindern?

10. Gibt es mit Blick auf etwaige kommende Krisenlagen einen Plan für eine 
Vorgehensweise, Material und Schutzausrüstung z. B. durch das BMG 
auch ohne externe Unterstützung zu beschaffen?

Die Fragen 9 und 10 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Mit Beginn der Corona-Pandemie zeichnete sich ein hoher Bedarf an Schutz-
masken und Verbrauchsmaterialien (wie etwa Desinfektionsmittel) im Gesund-
heitswesen ab. Die Bundesregierung hat frühzeitig und erfolgreich Maßnahmen 
ergriffen, um die Verantwortlichen in den Ländern und im Gesundheitswesen 
bei ihrer Aufgabe der dauerhaften Versorgung mit Schutzausrüstung zu unter-
stützen und auch den eigenen Bedarf des Bundes zu decken. Die Länder waren 
insbesondere durch Abstimmungen in Bund-Länder-Arbeitsgruppen einbezo-
gen.
Um zukünftig in möglichen Krisensituationen marktunabhängiger aufgestellt 
zu sein, hat die Bundesregierung den Aufbau einer Nationalen Reserve Ge-
sundheitsschutz und in diesem Zusammenhang die Verzahnung mit der euro-
päischen Beschaffung beschlossen, die inländische Produktion von persönlicher 
Schutzausrüstung gestärkt sowie weitere flankierende Maßnahmen eingeführt, 
beispielsweise die in der Federführung des Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie liegende Matching-Plattform für Schutzmasken.
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